
130 Gesetzblatt Teil I Nr. 6 — Ausgabetag: 31. Januar 1975

(2) Gleichzeitig tritt die Erste Durchführungsverordnung 
vorn 1. Februar 1968 zum Einführungsgesetz des StGB — Ver
folgung von Verfehlungen — (GBl. II Nr. 21 S. 89) außer Kraft.

Berlin, den 19. Dezember 1974

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender

Der Minister der Justiz 
H e u s i n g e r  *  1

Verordnung 
über die Aufgaben 

der örtlichen Räte und der Betriebe 
bei der Erziehung kriminell gefährdeter Bürger

vom 19. Dezember 1974

Die Verhütung und Bekämpfung von Straftaten sowie an
deren Rechtsverletzungen, die Beseitigung ihrer Ursachen 
und Bedingungen und die Gewährleistung der Sicherheit und 
Ordnung sind ein Anliegen der gesamten sozialistischen Ge
sellschaft. Das erfordert von den örtlichen Räten sowie den 
Leitern der Betriebe und Einrichtungen und den Vorständen 
der Genossenschaften, vor allem die vorbeugende Tätigkeit zu 
entwickeln und auf Erscheinungen der kriminellen Gefähr
dung konsequent zu reagieren. Dazu wird folgendes verord
net:

§ 1
(1) Die Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemein

den sind in ihrem Verantwortungsbereich für die Organisie
rung der Maßnahmen zur Bekämpfung der kriminellen Ge
fährdung, insbesondere für die Durchführung der Erfassung, 
Erziehung und Kontrolle kriminell gefährdeter Bürger, ver
antwortlich. Kriminell gefährdeten jungen Bürgern ist dabei 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Räte der Kreise, 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben ein enges Zusam
menwirken sowie die Koordinierung mit den Betrieben, Ein
richtungen und Genossenschaften, der Staatsanwaltschaft, 
den Gerichten, den Sicherheitsorganen, den gesellschaftlichen 
Organisationen und den Ausschüssen der Nationalen Front 
der DDR zu gewährleisten. Sie üben die Kontrolle über die 
Wahrnehmung der Verantwortung der Betriebe, Einrichtungen 
und Genossenschaften aus.

(2) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen und die Vor
stände der Genossenschaften (nachfolgend Leiter der Be
triebe und Vorstände der Genossenschaften genannt) gewähr
leisten in ihrem Verantwortungsbereich die Erziehung, Kon
trolle und Unterstützung kriminell gefährdeter Bürger ent
sprechend den für diesen Personenkreis getroffenen Festle
gungen der zuständigen örtlichen Räte.

§ 2

Kriminell gefährdet sind Bürger, die
a) ernsthafte Anzeichen der Entwicklung eines arbeits

scheuen Verhaltens erkennen lassen, obwohl sie arbeits
fähig sind,

b) darauf ausgehen, sich auf unlautere Art und Weise Mittel 
zum Lebensunterhalt zu verschaffen,

c) infolge ständigen Alkoholmißbrauchs fortgesetzt die Ar
beitsdisziplin verletzen bzw. die Regeln des gesell
schaftlichen Zusammenlebens mißachten,

d) nach Vollendung des 18. Lebensjahres aus der Betreu
ung der Organe der Jugendhilfe ausscheiden und bei de
nen wegen ihres sozialen Fehlverhaltens die Weiterfüh
rung der Erziehung notwendig ist.

§3
(1) Über die Erfassung als kriminell gefährdeter Bürger ent

scheiden die Räte der Stadtkreise ohne Stadtbezirke, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden (nachfolgend örtliche Räte ge
nannt) durch Beschluß. Zur Herbeiführung einer sachkundi
gen Entscheidung sind sie berechtigt, Informationen von ande
ren staatlichen Organen, Betrieben, Einrichtungen und Ge
nossenschaften, der Staatsanwaltschaft, den Gerichten sowie 
den Sicherheitsorganen zu verlangen.

(2) Die Leiter der Betriebe und Vorstände der Genossen
schaften sind verpflichtet, über Anzeichen einer kriminellen 
Gefährdung gemäß § 2 bei Beschäftigten ihres Verantwor
tungsbereiches sowie bei Bürgern, die sich für eine Tätigkeit 
im Betrieb bewerben, den für den Wohnsitz zuständigen ört
lichen Rat unverzüglich zu informieren.

(3) Die örtlichen Räte haben vor der Entscheidung über die 
Erfassung eine gründliche Prüfung der Ursachen und Bedin
gungen der kriminellen Gefährdung, der Persönlichkeits
entwicklung und der Lebens- und Arbeitsverhältnisse durch
zuführen. Soweit notwendig, sind Ärzte, Psychologen, Pädago
gen oder andere Fachkräfte einzubeziehen. Die Prüfung des 
Vorliegens der kriminellen Gefährdung ist durch eine Aus
sprache mit dem Bürger abzuschließen.

(4) Ergibt sich aus der Prüfung, daß keine kriminelle Ge
fährdung vorliegt, aber die Notwendigkeit von Erziehungs-, 
Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen besteht, sind die 
zuständigen Organe bzw. Betriebe mit der Realisierung die
ser Maßnahmen und der Berichterstattung darüber zu be
auftragen.

§4
(1) Die Erziehung kriminell gefährdeter Bürger erfolgt ins

besondere durch Arbeit auf der Grundlage eines Arbeitsrechts
verhältnisses, durch Gewährleistung der Berufsausbildung 
besonders bei jungen Bürgern und durch Einflußnahme auf 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

(2) Für die Verwirklichung der staatlichen Kontroll- und Er
ziehungsaufsicht gemäß § 249 StGB sind die örtlichen Räte 
verantwortlich. Die Vorsitzenden, Stellvertreter der Vorsitzen
den für Inneres oder andere für den Bereich Inneres ver
antwortliche hauptamtliche Ratsmitglieder der örtlichen Räte 
sind berechtigt, auf der Grundlage von Festlegungen über die 
staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht gemäß § 249 Ab
sätze 1 und 2 StGB oder auf der Grundlage der Entscheidung 
über die Erfassung kriminell gefährdeter Bürger Auflagen 
zur Erziehung und Kontrolle zu erteilen. Die Auflagen sind 
mit den an der Erziehung Beteiligten abzustimmen.

(3) Kriminell gefährdeten Bürgern können folgende Aufla
gen erteilt werden:

a) einen durch den örtlichen Rat zugewiesenen Arbeits
platz einzunehmen und diesen nicht ohne Zustimmung 
des örtlichen Rates zu wechseln,

b) eine begonnene schulische und berufliche Aus- bzw. Wei
terbildung fortzusetzen und abzuschließen,

c) einen durch den örtlichen Rat zugewiesenen Wohnraum 
in einer bestimmten Frist zu beziehen und diesen oder 
bisherigen Wohnraum nicht ohne Zustimmung des Rates 
zu wechseln,

d) den Umgang mit solchen Personen zu unterlassen, deren 
Einfluß sich ungünstig auf die Entwicklung auswirkt,

e) sich nicht in bestimmten Gebäuden, Gaststätten oder 
Örtlichkeiten (Anlagen, Plätzen u. ä.) aufzuhalten,

f) fegtgelegten Meldepflichten des örtlichen Rates nachzu
kommen,

g) Rückstände bei finanziellen Verpflichtungen (Unterhalt, 
Miete, Energiekosten u. ä.) in einer angemessenen Frist 
zu begleichen und den Nachweis darüber dem örtlichen 
Rat vorzulegen,

h) die Aufwendungen für die Familie zu sichern, Unter
halts- und anderen Verpflichtungen nachzukommen und 
den Nachweis darüber dem örtlichen Rat vorzulegen,


